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24 Beiträge (und zusätzlich eine „Zusam-
menfassung“) sind auf der Jubiläumstagung
der Berlin-Brandenburgischen Akademie der
Wissenschaften im November 2006 vorgetra-
gen worden, die jetzt zusammen mit 10 weite-
ren Aufsätzen als Doppelband vorgelegt wer-
den. Dass es diese Bücher auf 1250 großfor-
matige Seiten bringen, macht dem Werk sei-
nen Weg zu Lesern sicher nicht leichter, die im
Allgemeinen wenig Muße zur Lektüre gewal-
tiger Kongressakten haben dürften. Gleich-
wohl lohnt hier die Mühe. Die „Goldene Bul-
le“ (im Folgenden: GB)1, die als Grundge-
setz der deutschen Reichsverfassung nomi-
nell 450 Jahre lang (1356-1806) in Kraft war
– gewiss eine respektable Geltungsdauer ei-
ner Verfassungsbestimmung, auch wenn die-
se „Geltung“ nicht immer gleich bleibend in-
tensiv gewesen ist – durfte sich im 19. und
beginnenden 20. Jahrhundert sicherlich als
ein Lieblingskind verfassungsgeschichtlicher
Forschungen wissen und hat auch seither im-
mer wieder die Aufmerksamkeit der Histo-
riker auf sich gezogen, zumal sie auch wei-
terhin als beliebtes Proseminarthema vielen
Anfängerstudenten methodisch und sachlich
nahe gebracht wurde und wird. Die klassi-
sche Rechts- und Verfassungsgeschichte ge-
nießt aber derzeit keine allzu hohe Achtung
im ’cultural turn’ der Disziplin, der die stren-
ge Begriffsarbeit juristischer Analyse nicht all-
zu freudig auf sich nimmt. So ist es den Ver-
anstaltern des Symposiums zu danken, dass
sie das Thema erneut ins Zentrum vielfälti-
ger Bemühungen insbesondere von jüngeren
Fachleuten gerückt haben, die hier, ganz den
heutigen Tendenzen der Historie verpflichtet,
ein farbiges Bild verschiedener Aspekte des
großen Textes entrollen.

In vier Abteilungen haben die Herausge-
ber, allesamt Mitarbeiter der Forschungsstelle
der Monumenta Germaniae Historica für die
„Constitutiones et acta publica“ in Berlin, die

Beiträge gebündelt, „Kaiser und Reich im 14.
Jahrhundert“ (S. 17-257), „Inszenierung und
Repräsentation“ (S. 261-550), „Das Reich und
seine Nachbarn“ (S. 563-930), „Rezeption und
Wirkung“ (S. 933-1135). Die quantitative Ge-
wichtsverteilung erscheint plausibel, denn er-
wartungsgemäß haben die „Nachbarn“ den
Löwenanteil zu bestreiten. Die elegante Zu-
sammenfassung von Johannes Helmrath setzt
dann bereits in ihrem Titel („Das Reich 962
– 1356 – 1806“) einen chronologisch unge-
mein weit gefassten Rahmen und geht so-
dann in drei Abschnitten dem Ablauf der
Tagung nach: „Die GB: Text – Verfassung –
Wirkung“; „Die GB, Kaiser Karl IV. und ihr
Europa“; „Inszenierung, Zeremoniell, Visua-
lisierung“ (S. 1137-1151). Damit wird ein ei-
gener Spannungsbogen von einer geographi-
schen und chronologischen Breite erzeugt,
der allein in den scharfsichtigen und gedan-
kenreichen Bemerkungen von Dietmar Willo-
weit zur rechtsgeschichtlichen Tiefendimen-
sion von Rezeption und Verwissenschaftli-
chung des Rechts in Mittelalter und Neuzeit
gewissermaßen auf einer anderen Spur einge-
holt wird (S. 241-257).

Text und Bedeutung der GB selbst gel-
ten zahlreiche Beiträge. Der Nutzung und
Beachtung des Gesetzes, das in dem ersten
Halbjahrhundert seiner Existenz nicht gerade
im Zentrum zeitgenössischer Aufmerksam-
keit stand (wie noch etwa Hermann Heim-
pel in seinem Vener-Buch überzeugend ge-
zeigt hat2, auf den hier jedoch nicht eigens
eingegangen wurde; selbst Job Vener, dem
Heimpel geradezu die Wiedererweckung der
GB zugeschrieben hatte, fehlt im Register)
gelten spezifisch ganz verschieden gerichte-
te Überlegungen: Als zukunftsträchtig dürf-
te sich die Untersuchung von Marie-Luise
Heckmann erweisen (S. 933-1042), insbeson-
dere ihr „Anhang“, eine umfängliche sachlich

1 In allen Beiträgen nach der maßgeblichen Ausgabe zi-
tiert: Die goldene Bulle vom 10. Januar und 25. De-
zember 1356, lateinisch und frühneuhochdeutsch, hrsg.
von Wolfgang D. Fritz, in: Monumenta Germaniae His-
torica. Constitutiones et acta publica imperatorum et
regum, Bd. 11, Weimar 1988, S. 535-633.

2 Hermann Heimpel, Die Vener von Gmünd und Straß-
burg 1162-1447. Studien und Texte zur Geschichte einer
Familie sowie der gelehrten Beamtentums in der Zeit
der abendländischen Kirchenspaltung und der Konzi-
lien von Pisa, Konstanz und Basel, Bd. 1-3, Göttingen
1982 (zur GB besonders S. 653-690).
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und chronologisch geordnete Liste (S. 981-
1042) von 172 (!) Abschriften des Textes der
GB im lateinischen Original und in verschie-
denen europäischen volkssprachlichen Über-
setzungen in mittelalterlichen, 21 weiteren
in neuzeitlichen (Buch-)Manuskripten sowie
auch 18 Deperdita; eine übersichtliche Tabelle
(S. 976 f.) präsentiert darüber hinaus zahlrei-
che europäische Inkunabeln und frühneuzeit-
liche Drucke. Jedes Stück erhält eine knapp
beschreibende Inhaltsübersicht, so dass Text-
überlieferung und Nutzerinteresse ansichtig
werden. Künftigen Forschungen zur Rezep-
tionsgeschichte ist damit an überraschendem
Ort kräftig vorgearbeitet – wer denkt bei ei-
nem Tagungsband an derartige Kärrnerar-
beit? Die berühmte illuminierte Prachthand-
schrift (ÖNB cvp 338, knapp beschrieben:
S. 1017f. Nr. 116), die sich König Wenzel in
Prag im Jahr seiner Absetzung herstellen ließ,
steht dann im Zentrum bei Claudia Garnier
(S. 225-237), die sich der Wahrnehmung der
GB durch die Zeitgenossen in der zweiten
Hälfte des 14. Jahrhunderts widmet (S. 197-
240). Eberhard Holtz (S. 1043-1069) schildert
weiterführend, wie und wofür sich der Habs-
burger Friedrich III. und die Kurfürsten in
den Konflikten seiner langen Regierungszeit
auf die GB berufen haben (oder sie beiseite
schoben); nicht immer entgeht er (wie auch
andere Beiträge) dabei der Versuchung, über
die „Geltung“ des Gesetzes nach dem Bild ei-
nes positivistischen modernen Rechtsstaates
zu denken. Die wissenschaftliche Behandlung
der GB in der frühneuzeitlichen Reichspubli-
zistik stellt dann Arno Buschmann am Bei-
spiel der fünf einflussreichsten Autoren vor
(S. 1071-1119) und errichtet damit einen Weg-
weiser zu den oft missachteten frühneuzeit-
lichen Kommentaren, die eine kritische Nut-
zung immer noch lohnen. Michael Nieder-
meier (S. 1121-1135) berichtet eingehend, wie
sich GB und mittelalterliche Reichsverfassung
bei Goethe, dem Sohn Frankfurts, gespiegelt
haben.
Texterklärung lebt auch hier immer wieder
vom Vergleich des Inhalts und seiner Be-
dingungen mit den Umständen anderwärts:
Jean-Marie Moeglin (S. 17-38) bringt mit ei-
nem intensiv erarbeiteten Blick auf die zeit-
genössische Wirkung der Gesetze Ludwigs
des Bayerm, wie sie sich vor allem in his-

toriographischen Zeugnissen und in ihrer
materiellen Textüberlieferung spiegelt, diesen
komparatistischen Aspekt zur Geltung, wo-
bei er die Sonderrolle der GB in der mit-
telalterlichen Geschichte der Reichsgesetze
erwartungsgemäß stark unterstreicht, wäh-
rend Michael Menzel (S. 39-63) ihren in-
haltlichen Bezug auf die intellektuelle Vor-
bereitung durch politische Konzepte und
Formulierungs-Stichworte aus der Zeit Lud-
wigs des Bayern prägnant und überzeugend
als eine „feindliche Übernahme“ durch Karl
IV. charakterisiert und damit Kontinuität und
dissimulierenden Bezug Karls zu seinem Vor-
gänger sichtbar macht. Vielleicht hätte die
Rolle eines Marsilius von Padua, Wilhelm
von Ockham und vor allem Lupold von Be-
benburg klarer markiert werden können, was
dann wenigstens teilweise später von Micha-
el Lindner (S. 169-195, besonders S. 116ff.)
in einer Ausschau nach namhaften zeitge-
nössischen Vorbildern und Einflüssen nach-
geholt wird (ohne dass der Leser anders als
durch das Personenregister darauf hingewie-
sen wird).

Vielerlei Vergleiche ermöglichen auch die
Arbeiten zur Situation in den Nachbarlän-
dern des Reichs, wo von Ost nach West und
Süd zahlreiche Aspekte einleuchtende Be-
handlung finden, auch wenn hier die GB eher
stellvertretend für das Reich unter Karl IV.
insgesamt angesehen wird, nicht als Text für
sich (der Norden fehlt als Bühne weitgehend,
wenn Dänemark, Schweden und Norwegen
auch sicherlich mehr Stoff als die wenigen
Bemerkungen zu bieten hätten, die sich über
das Ortsregister leicht auffinden lassen). Bli-
cke auf das Reich von außen zeigen in der
weit gespannten Zusammenschau von Wer-
ner Maleczek (S. 563-598) einmal mehr die
dürftige gegenseitige Information und damit
die Schwierigkeiten auf allen Ebenen der mit-
telalterlichen Kommunikation über Grenzen
hinweg. Michael Borgolte (S. 599-618) sucht
den „europäischen Rang“ der GB in ihrem
Charakter als Herrschaftsvertrag und lex fun-
damentalis. Franz Tinnefeld (S. 619-637) blickt
gar nach Byzanz. Die berühmte Heiratspo-
litik Karls IV. nach Osten und Westen, von
seinen Treffen mit den entsprechenden Herr-
schern begleitet, führt dann entschieden von
der GB fort (Ulrike Hohensee, S. 639-664).
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Martin Kintzinger stellt Zeremoniell und po-
litische Repräsentation bei dem berühmten
Treffen zwischen Karl IV. und Karl VI. von
Frankreich noch gesondert vor (S. 299-326).
Auch Reflexionen über Erb- und Wahlrecht
bei polnischen Herrschern (Slawomir Gawlas,
S. 665-712) können nicht erkennbar engen Be-
zug zum Text behalten, wenngleich natürlich
das Verhältnis von Erbrecht und Wahlrecht in
der Herrschaftssukzession auch für Deutsch-
land und damit für die Wahlordnung der GB
wichtig ist. Ähnlich verhält es sich mit wei-
teren Ausblicken nach „außen“, die allesamt
hochinteressante Themen aufgrund teilweise
eigener Forschungen anschlagen, jedoch die
GB nur indirekt beleuchten können: die Be-
mühungen Karls IV. durch Gesetzgebung in
seinem Königreich Böhmen (Lenka Bobko-
vá, S. 713-735), die Realität der Reichspräsenz
in Italien und ihr Nachleben (Marie-Luise
Favreau-Lilie, S. 737-759), der Kreuzzugsge-
danke und die Beziehungen zu Venedig (Uwe
Ludwig, S. 761-803, mit 8 Stücken aus der
Sammlung des Collegio secreta des venezia-
nischen Staatsarchivs im Anhang), die verfas-
sungsgeschichtliche Lage und das neue Ver-
waltungsschriftgut im regnum Italiae der Zeit
(Antonella Ghignoli, S. 805-834), die Rekrutie-
rung des diplomatischen Personals durch den
Herrscher (Flaminia Pichiorri, S. 835-867). Nä-
her an die GB zurück führen Michel Margue
und Michel Pauly (S. 869-915), wenn sie Be-
züge des Reichs zur Heimat der Luxembur-
ger und zur Reichsstadt Metz beleuchten, die
den Abschluss der Promulgation der GB ge-
sehen hat; auch Stefan Weiss (S. 917-930) kon-
zentriert sich auf die Rolle, die die GB im Rah-
men der „Außenpolitik“ Karls IV. gegenüber
dem Papsttum und Frankreich spielen konn-
te.

Überlegungen, die sich der „Inszenierung
und Repräsentation“ zuwenden, zielen erst
recht in das Zentrum gegenwärtigen Interes-
ses an der GB, wenn sie fragen, wie in die-
sem Text durch die Inszenierung der Königs-
wahl und der Königsbegegnung mit den Kur-
fürsten das Reich „inszeniert und repräsen-
tiert“ wird. Bernd Schneidmüller holt mit in-
tensiven vergleichenden Blicken nach Frank-
reich und England zu einer geistreichen Be-
trachtung aus (S. 261-297), die er prägnant
„die Aufführung des Reichs“ nennen kann.

Damit nimmt er die Verfassungsgeschichte
der drei Staaten entschlossen ins Auge und
dringt weit über einen oberflächlichen Ver-
gleich bloßer Teil-Ähnlichkeiten hinaus zu
den Tiefenschichten mittelalterlicher Sozial-
verfassung vor. Robert Suckale (S. 327-348)
widmet sich mit kunsthistorischer Analy-
se den künstlerischen Ausdrucksmitteln und
dem ikonographisch erfassbaren Ausdrucks-
willen der Hofkünstler bei der Herrscherdar-
stellung von Rudolf von Habsburg, Ludwig
dem Bayern und Karl IV., während Jiří Fajt
(S. 349-368) und Richard Němec (S. 369-401)
sich speziell Karl IV. selber zuwenden, des-
sen Absichten sie aus seinen Auftragswerken
zu erheben versuchen. Genauer auf politische
Absichten zielt Olaf B. Rader, wenn er die
Ausgestaltung der königlichen Begräbnisorte
eingehend untersucht (S. 403-430). Die „Re-
liquienpolitik“, die ja bekanntlich von Karl
IV. bis zum Exzess ausgekostet wurde, ist
Gegenstand einer Skizze Wolfgang Schmids
(S. 431-464). Thorsten Fried nimmt die alte
numismatische Frage nach dem Herrscher-
willen des jeweiligen Münzherren bei Kai-
ser und Kurfürsten des 14. Jahrhunderts aufs
Korn (S. 465-491), während schließlich Mar-
tin Schmid (S. 493-516) eine literaturwissen-
schaftliche Analyse von Inszenierung und Re-
präsentation von Herrschaft in den Sprach-
kunstwerken der Zeit vorlegt. Die diploma-
tische Untersuchung der lateinischen, deut-
schen und tschechischen Urkundensprache
in Deutschland und Böhmen durch Mathi-
as Lawo (S. 517-541) liegt wieder näher an
der GB und ihrer Formulierung im lateini-
schen Original und ihren frühen Übersetzun-
gen. Die intensive Diskussion der Mehrspra-
chigkeit im Urkundenwesen des 14. Jahrhun-
derts zeigt vielfach die Verständnisschwierig-
keiten in diesem Feld auf. Als Beilagen bei-
gegeben sind eine Liste über die „deutsch-
sprachigen Herrscherurkunden“ an der Wen-
de zum 14. Jahrhundert (S. 542-545) sowie
zum Beleg eines barbarischen Lateins (ver-
gleiche dazu S. 541 Anmerkung 96) ein Be-
richt über den Umgang der Stadt Dortmund
mit Judensteuer und Judenfreilassung 1332 (!)
in Form eines diplomatischen Abdrucks des
(in verkleinerter Photographie) abgebildeten
Schreibens (S. 546-550) unter Beigabe einer
neuhochdeutschen Übersetzung (die in etwa
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die nicht immer leicht erkennbare Meinung
des Textes entschlüsselt) für das bereits zwei-
mal, zuletzt von Wolfgang Eggert publizierte
Schriftstück3.

Das Verzeichnis der Abkürzungen, die
Personen-, Orts- und Sachregister erstrecken
sich, opulent und Platz greifend gesetzt, über
fast 100 Seiten (S. 1153-1249). Im Personenna-
menregister (S. 1186) ist zumindest Margare-
the von Österreich (1346-1366), Tochter Her-
zog Albrechts II. von Habsburg und in ers-
ter Ehe Gemahlin Meinhards III. von Tirol,
des Sohnes der Margarethe Maultasch (für
S. 654 und 657), mit dieser ihrer Schwieger-
mutter verwechselt worden. Ein Register der
benutzten Handschriften ist leider ebenso we-
nig ausgeworfen wie eine Liste der zahlrei-
chen Abbildungen oder der Beiträger.

Man kann aus dem perspektivenreichen
umfänglichen Werk gewiss vieles über die GB
und ihre Zeit lernen. Dass die klassische und
mehrfach aufgerufene Studie von Karl Zeu-
mer zur GB4 aber damit nicht einfach ersetzt
werden konnte, das versteht sich von selbst.
Für die Forschungen zur Welt Ludwigs des
Bayern und Karls IV. aber eröffnen sich hier
zahlreiche alte und neue Wege, die in Zukunft
noch zu gehen sein werden.
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4 Karl Zeumer, Die Goldene Bulle Kaiser Karls IV., Teil
1: Entstehung und Bedeutung der Goldenen Bulle, Teil
2: Text der Goldenen Bulle und Urkunden zu ihrer Ge-
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